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Diversity Management: Ein Kompass zur Orientierung  
regionaler Gesundheit 

Kurzreferat im Themenblock II: 
Modelle gemeindebezogener Gesundheitsförderung  

Alexandre Peruzzo, Stuhr 

Ein Kompass als Symbol und 
Hilfsmittel zur äußeren Orien-
tierung, zur Festlegung von 
Wegen, Entfernungen  und 
Zielen ist ein gebräuchlicher 
Begriff. Wenn wir hier den 
Einstieg in das Thema Diver-
sity versuchen, reicht die 
äußere Orientierung nicht aus. 
Wir benötigen dieses Symbol 
auch für die Haltung, die Di-
versity Management voraus-
setzt. Und diese wiederum 
hängt nicht nur vom Fremdbild 
sondern auch vom Selbstbild 
ab.  
Die TeilnehmerInnen des 
Symposiums habe ich gefragt, 
was ihnen bei meinem Namen 
(Peruzzo) auffällt? Spontan 
wurde ich zum „Italiener“, was 
natürlich nicht stimmt. Alle 
waren sich sicher, dass ich ein 
„Mann“ sei!? Ob ich gesund 
sei? Die ZuhörerInnen unter-
stellten einem Vertreter der 
APAM ein hohes Maß an Ge-
sundheit – obwohl mancher 
Arzt/Ärztin, Arzthelferin, Mas-
seur schon mal vom „latent 
Adipösen“ oder vom „Lumba-
len Syndrom“ spricht, wenn 
ich den Behandlungsraum 
betrete oder verlasse.  
Welche Etiketten die Teilneh-
merInnen damit verbinden, 
wurde nicht diskutiert. Dieser 
Einstieg diente beispielhaft 
dazu herauszufinden, durch 
wen und als wen definieren 
wir uns selbst? Wer oder was 
sind die gesunderhaltenden 
oder die krankmachenden 
Freunde oder Feinde? Der 
Staat, die Gesellschaft, der 
Rollstuhl, Krücken, Abhängig-
keit, Scham, Machtpositionen? 
Oder wir selbst mit unserem 
unterentwickelten Kohärenz-
sinn. 

Wie schnell sind wir bezüg-
lich unseres Selbstver-
ständnisses, unserer wert-

schätzenden Haltung und 
in unserem Selbstvertrauen 
uns selbst gegenüber ohne 
Kompass stellenweise ori-
entierungslos und schlicht-
weg behindert.  

Das Jahr 2007 ist das „Euro-
päische Jahr der Chancen-
gleichheit“ für alle.  
2007 ist das erste Jahr, nach 
dem am 18.08.2006 das Allg. 
Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) europaweit in Kraft 
getreten ist.  
Hierzu hat die Integrationsbe-
auftragte der Bundesregierung 
Maria Böhmer (Schirmherr-
schaft Bundeskanzlerin Angela 
Merkel), die „Charta der 
Vielfalt der Unternehmen in 
Deutschland“ (in Frankreich: 
Charte Diversité) als grundle-
gendes Bekenntnis zu Fairness 
und Wertschätzung von Men-
schen in der Arbeitswelt, auf 
Anregung eines engagierten 
Autoherstellers initiiert. Ein 
Ziel des Gesetzes ist es, eine 
Unternehmenskultur zu etab-
lieren, deren Belegschaft die 
Vielfalt der „Kundschaft“ wi-
derspiegelt und deren unter-
schiedlichen Talente für den 
wirtschaftlichen Erfolg, den 
Frieden in Europa und für die 
Gesundheit (www.charta-der-
vielfalt.de) einbezogen wer-
den. 

Welche Möglichkeiten gibt es, 
sich privat oder beruflich, als 
Unternehmer/in, Arzt/Ärztin, 
Sozialarbeiter/in, Bürgermeis-
ter/in, Betriebsrat/rätin, Aus-
bildungsverantwortliche/r oder 
im Ehrenamt zu orientieren, 
wenn das Zauberwort „Globa-
lisierung“ unser Planen, Füh-
len, Denken, Handeln be-
stimmt und keine gewohnten 
Grenzen zwischen den vielen 
Polen (Schwarz/ Weiß, 
Mann/Frau, Gesund/ Behin-

dert, Jung/Alt, Christ/in – 
Muslim/in/Atheist/in) mehr 
ausmachen kann? 

Klaus Dörner sprach in seinem 
Eingangsvortrag von einem 
„steigenden Gesamthilfebe-
darf“, den unsere Gesellschaft 
sich eigentlich nicht leisten 
kann. Daraus ergibt sich die 
Frage, ob mit der hier gemein-
ten „Diversity-Haltung“ dem 
entgegengewirkt werden kann. 

Das AGG gibt eine kleine Ori-
entierung: Es handelt sich 
zunächst um eine praktische 
Umsetzung von vier Gleichbe-
handlungsrichtlinien: 
- der Antirassismus-Richt-

linie, 
- der Rahmenrichtlinie Be-

schäftigung, 
- der Gender-Richtlinie und 
- der Richtlinie zur Gleich-

stellung der Geschlechter 
außerhalb des Erwerbsle-
bens. 

Ziel der EU ist es, diese als 
Werte- und Wirtschaftsge-
meinschaft zu formen. Zum 
Schutz unserer gesellschaftli-
chen Vielfalt wird mit dem 
AGG bspw. die ethnische Dis-
kriminierung verboten.  
Die stärkste Ausformulierung  
haben wir im Verbot der Ge-
schlechterdiskriminierung und 
müssen uns mit der Kritik an 
der Hetero-Normativität als 
grundlegende gesellschaftsbil-
dende Kategorie auseinander-
setzen (s. a. queer theory) 
und unsere kulturspezifischen 
Vorstellungen von Geschlecht 
(Frau-Mann = die Andere) und 
angeborener Weiblich- oder 
Männlichkeit hinterfragen – 
wir sollen/müssen sie durch 
die Begehrensausrichtung / 
sexuelle Orientierung erwei-
tern.  

Es geht um das Erkennen der 
Vielfalt von Identitäten, insbe-
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sondere in Leitungs- und Füh-
rungspositionen, Identitätsdif-
fusionen und ihre krankma-
chenden oder gesunderhalten-
den Aspekte in der Kommune. 

Das Gesetz enthält neue ar-
beitsrechtliche Vorschriften, 

welche Auswirkungen im Be-
reich gesundheitsrelevanter 
Entwicklungen in der Kommu-
ne hat. Ziel des AGG ist es,  

„Benachteiligungen aus Grün-
den der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion 

oder Weltanschauung, einer 
Behinderung oder Erkrankung, 
des Alters oder der sexuellen 
Identität zu verhindern oder 
zu beseitigen.“ 

 

Daraus entsteht folgender Diversity Schirm 

 

Aus diesen Dimensionen ist 
m. E. eine soziale und ge-
sundheitsdienliche Präventi-
onspflicht zum Schutz vor 
ausgrenzende Benachteiligun-
gen abzuleiten, denn diese 
sechs primären Dimensionen, 
bringen Personen mit ganz 
unterschiedlichen Lebenskon-
zepten hervor. Das AGG ver-
bietet unmittelbare und mit-
telbare Diskriminierung auf-
grund der o. a. Merkmale. Das 
AGG fordert uns geradezu auf 
in den sechs Kategorien die 
gesundheitsdienlichen Res-
sourcen zu identifizieren, die 
infolge einer Benachteiligung 
Gesundheit verhindern kön-
nen. 

Diversity Management be-
zeichnet eine Organisations-
philosophie, die auf Vielfalt, 
Vielfältigkeit setzt und Diversi-
tät ganz bewusst in die Aus-
bildung oder in die Approbati-
onsordnungen, in der Kom-
mune und ihren Einrichtungen, 
in das Unternehmen und sei-
nen Abteilungen integriert. 
Diversity Management wurzelt 
im Human Ressources Mana-
gement, das Anfang der 80er 
Jahre entstand. Dabei wird die 
Ressource Mensch nicht mehr 
nur als Kostenfaktor betrach-
tet, sondern als maßgeblicher 
Erfolgsfaktor des Unterneh-

mens und im Kontext des  
APAM-Symposiums als Er-
folgsfaktor und Kompass für 
die Gesundheit vor Ort. 

Es sollte sich bereits in den 
Zielen der jeweiligen Aus- und 
Fortbildung von Gesundheits- 
und Sozialberufen oder Model-
len gemeindebezogener Ge-
sundheitsförderung ausdrü-
cken, dass das Management, 
die jeweils „oberste Leitung“ 
(Qualitätssicherung durch 
EFQM), sich in allen Phasen 
eines Modells, einer Ausbil-
dung, eines Arbeitsverhältnis-
ses, gegenüber den Lieferan-
ten, dem Steuer- oder Bei-
tragszahler, den Kooperati-
onspartnern, ja sogar gegen-
über dem direkten Kunden 
oder Patienten verpflichtet 
fühlt, die Bedeutung von Di-
versity als umfassendes Kon-
zept zur bewussten Anerken-
nung, Berücksichtigung und 
Wertschätzung von Unter-
schiedlichkeit bekennt. 

Bereits Antonovsky hat der 
„Bedeutsamkeit“ einen ho-
hen Stellenwert bei der Erhal-
tung von Gesundheit und der 
Ausprägung des Kohärenzge-
fühls beigemessen. 

Unterschiedlichkeit wird nach 
diesem Konzept nicht nur als 
etwas Trennendes, sondern 
als etwas Verbindendes be-

trachtet. Daher sei darauf 
hingewiesen, dass bereits 127 
Unternehmen in der BRD mit 
Stand vom 1.10.2007 die 
„Charta der Vielfalt“ öffentlich 
unterschrieben haben. Viel zu 
wenig, wie ich meine, wenn 
wir wissen, dass es ca. 60.000 
allein türkisch geführte Unter-
nehmen in Deutschland gibt. 

Wir alle wissen, dass Benach-
teiligungen im Leben, also 
auch am Arbeitsplatz, zu kör-
perlichen und seelischen 
Schäden führen können und 
damit zum betriebswirtschaft-
lichen Schaden selbst sozialer 
Einrichtungen. Mit gesunden 
Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen lässt sich ein hohes 
Beschäftigungsniveau und da-
mit ein hohes Maß an sozialem 
Schutz, Hebung des Lebens-
standards, der Lebensqualität, 
Solidarität sicher besser errei-
chen. 

Um einen Schadensersatz, ein 
Schmerzensgeld infolge von 
Diskriminierung und Ausgren-
zung zu vermeiden, verlangt 
dieses Gesetz geradezu nach 
einem Diversity Managing und 
einer salutogenen Orientie-
rung. Die damit verbundene 
Haltung soll dazu beitragen, 
ein eigenes Controlling per-
sönlicher oder betriebsbeding-
ter Wertschätzung von Vielfalt 
aufzubauen und zu erhalten. 

Der Arbeitsplatz in unseren 
Gemeinden ist als „sozialer 
Ort“, an dem viele Menschen 
viel Zeit verbringen, auch un-
ter unserem Thema der salu-
togenen Orientierung zu defi-
nieren.  

Die soziale Interaktion im di-
rekten Kreis von Kolleginnen 
und Kollegen ist von Normen 
und Werten, Vorurteilen und 
Stereotypem bestimmt. Im 
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Alltag bedeutet dies sensibel 
sein für den 
- sozialen Ausschluss am Ar-

beitsplatz, 
- die persönliche Verurteilung 

oder Pathologisierung, 
- Antennen zu besitzen für die 

Gefühle von Zustimmung, 
Ablehnung, Peinlichkeit, 
Empörung, Mobbing  

und vieles andere mehr. 

Nutzen wir doch folgende fünf 
Dialogkompetenzen: 

1.Urteile in der Schwebe hal-
ten – als bewusste Entschei-
dung 

2.Zuhören – und mehr Infor-
mationen sammeln 

3.Reflexion: Betrachte Dein 
Gedächtnis! 

4.Annahmen erkennen: Was 
sind meine Grundwerte? 

5.eine erkundende Haltung 
üben 

Das langfristige gesellschafts-
politische Ziel der europäi-
schen Antidiskriminierungspo-

litik ist die Perspektive einer 
„gleichwertigen Vielfalt“. Die 
Achtung vor der Vielfalt fängt 
in der Kommune oder im 
Stadtteil an und ist im Inte-
resse unserer Gesellschaft. 
Wenn es uns vor Ort gelingt, 
unsere Arbeitswelt so zu ma-
nagen, dass soziale Eingliede-
rung und damit das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl geför-
dert wird, kommen wir diesen 
Zielen näher.  

Angesichts der demographi-
schen Entwicklung soll Diversi-
ty Management dazu beitra-
gen, dass alle Menschen ihre 
individuellen Talente und Po-
tentiale – also auch die salu-
togenen Ressourcen – frei von 
Vorurteilen, Diskriminierungen 
und Belästigungen entfalten 
und einbringen können.  

Ein Beispiel einer unmittel-
baren Diskriminierung:  

Ein Paar aus Nigeria sucht eine 
neue Mietwohnung. Während 
der Wohnungsbesichtigung 

teilt der Besitzer ihnen mit, 
dass er sie nicht als Mieter 
akzeptieren kann, da Nach-
barn Menschen dunkler Haut-
farbe im Haus ablehnen wür-
den. 

Ein Beispiel für eine mittel-
bare Diskriminierung:  

Ein Arbeitgeber entscheidet, 
Bewerbungen von Arbeitssu-
chenden aus einem bestimm-
ten Stadtteil nicht anzuneh-
men. In dem betroffenen Vier-
tel leben überdurchschnittlich 
viele Roma. 

Als ich mich mit diesem The-
ma beschäftigte, fand ich ei-
nen Bericht in der Süddeut-
schen Zeitung vom 16.03.07 
mit der Überschrift 

Piresen raus!  

Zusammenfassend wird dar-
gestellt, wie ein Meinungsfor-
schungsinstitut die ungarische 
Xenophobie (Ausländerfeind-
lichkeit /Überfremdungsangst) 
bewertet: 

 

 
Das Volk der Piresen ist ausnehmend diskret, schreibt eine Zeitung am 16. März diesen Jahres. Sie berich-
tet:  

Man kann sie weder sehen, hören, riechen, noch gar antasten. Sie haben keine Spuren in der Geschichte 
hinterlassen. Als ob sie gar nicht da wären. Trotzdem zweifelte keiner der Befragten des ungarischen Mei-
nungsforschungsinstituts Tarki an ihrer Existenz. 68 % sprachen sich gegen die Einwanderung der Piresen 
nach Ungarn aus, ebenso wie den Zuzug von Russen oder Rumänen. Die Abscheu vor den Piresen steigt 
ständig.  

Die Witzbolde von Tarki hatten die Piresen schlicht erfunden, um den Fremdenhass in der Irrationalität zu 
entlarven. Es ging um die Angst vor der Überfremdung, die auch in unserem Lande von unbelehrbaren Ra-
dikalen gerne geschürt wird und bei vielen Menschen zu einem tradierten Lebensgefühl gehört. Mal sind es 
die Arbeitslosen mit geringerer Bildung, mal die Gebildeten oder Wohlhabenden, die die Piresen hassten. 

 

 

Ein gutes Beispiel, wie wach 
wir in unserer Gemeinde sein 
müssen und wie wichtig die 
Integration auch aus der Sicht 
gesundheitsrelevanter Themen 
ist.  

Gegenüber der Mehrheitsge-
sellschaft wird religiös-
kulturelle Selbstbehauptung 
als selbstverständliches Recht 
in einer demokratischen Ge-
sellschaft gefordert. Niemals 
zuvor waren bei uns in Nieder-
sachsen die lokalen Gemein-
den kulturell. religiös und eth-
nisch vielfältiger zusammen-
gesetzt als derzeit. Für die 

Gesundheitsvorsorge, das 
gesamte Gesundheits- und 
Sozialwesen gilt es, sich klar 
zu machen, wie unsere Struk-
turen und Institutionen wir-
ken, um die wachsende Viel-
falt zu schützen und als Berei-
cherung zu stärken. Über-
fremdungsängste tragen zum 
Entstehen von Krankheit bei, 
es gilt Vertrauen und  Bindung 
zu schaffen. 

Vielleicht kann uns der Kom-
pass Diversity Managing 
dabei helfen, für die Vielfalt 
eine Orientierung geben. 
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